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Vereinssatzung

LIm clie Lesbarkeit cler Satzung zu yerbessern. tt'urde im Textfür Personen, Fwtktionen und Amtsbe:eichnungen

die mcinnliche Form getr:cihlt. Damit sind immer auc:h y,eitere Fornen geneint.

§ I Name und Wesen

Der Verein führt den Namen DJK Rödles

Er u,urde gegründet am 3. Mai 1957

Er ist im Vereinsregister eingetragen.

Nach der Eintragung lautet der Name DJK Rödles e. V.

Der Verein hat seinen Sitz in Rödles.

Der Verein ist Mitglied des DJK-Diözesanverbandes Würzburg, des katholischen Sportverbandes der

Diözese Würzburg.
Er unterstelrt deren Satzungen und Ordnungen. Diese VereinssatzLlllg unterliegt der Genehrnigung des

DJK-Diözesanverbandes. Der Verein führt die DJK-Zeichen. Der Namensteil ..DJK" ist die Abkürzung fiir

,,1)eutsche Jugendkraft".

Seine Farben sind: Geib/Schwarz

Der Verein ist Iv{itglied des Landessportbur.rdes. des Bayerischen Sportschützenbundes, bzw. der

Fachverbände und untersteht zugleich deren Satzungen und Ordnungen mit gleichen Rechten und Pflichten.

Die Sportpflege des Vereins richtet sich grundsätzlich nach den Bestimmungen des Amateurspotls.

Ausnalr-nen regeln sich nach den Bestimmungen des betreffenden Fachverbandes im Einvernehmen mit

dem DJ K- Bundesverband.

Der Verein versteht sich als Bildungsgemeinschaft für seine Mitglieder.

Vereinszweck und Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlicl'r und unmittelbar gemeinntitzige Zwecke im Sinne des Abschnitts

,,steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabeverordnung 1977 (AO 1977). Der Satzungszweck wird

insbesondire veiwirklicht durch die Förderung der Allgerreinheit auf dem Gebiet des Sporls; im Einzelnen

durch:
(a) Einrichtr.urg und Instandhalflrng von Sportanlagen

(b) Förderung sportlicher Übungen und Leistungen
(c) Durchflihrung von Versanrmlungen, Vorträgen, Kursen.utrd sportlichen Veranstaltungen

(d) Ausbildung und Einsatz von sachgemäß vorgebildeten Ubungsleitem

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur fiir die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten

keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der

Körperschaft fremd sind, ocler durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Das Geschäfts.iahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
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§ 3 Ziele und Aufgaben

(l) Der Verein r.vill seiner.r Mitgliedeni sachgerechten Sport errnöglichen und der gesamtmenschlichen
Entfaltung nach der christlichen Botschall dienen.

Der Verein fordert den Leistungs-u. Breitensport, er sorgt ltir die Bestellurrg geeigneter' Übungsleiter und
fiir die notwendige Ausbildung aller Führungskräfte durch Teilnahme an Schulungskursen, bietet
Bildungsgelegenheiten an und fürdefi die Heranbildung des Führungsnachwuchses.

Er hält bildende Cemeinschaftsabende. Er bemiiht sich um die Erziehung und Bildung seiner lr{itglieder zu
verantwortungsbewussten Christen und Staatsbürgern, zur Achtung der Andersdenkenden und Wahrung der
Würde des Einzelnen in seiner freien, rechtsstaatlichen, demokratischen Lebensordnung.

Er sorgt für ausreichenden Versicherungsschutz und entsprechende Maßnahmen zur Unfallverhütung.

Er nimmt teil an den gemeinsamen Veranstaltungen, Konferenzen und Schulungerr, die von der DJK auf
den einzelnen Verbandsebenen angeboten werden.

Er arbeitet rnit den örtlichen Sportvereinen in guter sportlicher Kameradschaft zusammen und ist bereit,
Nlitglieder für Führungsaufgaben im Sport zur Verfügung zu stellen. Die Zusamnrenarbeit mit den
deutschen Sportr''erbänden und den Sportvereinen hat zur Voraussetzung die parteipolitische Neutralität und
die religiöse und lveltanschauliche Toleranz.

Die DJK Rödles e.V. setzt sich besonders fi.ir die Förderung des Wohls von Kindern und Jugendlichen ein.
insbesondere durch Präventionsmaßnahmen gegen Doping und sexualisierte Gewalt. Die Präventions-
ordnung sorvie die Anti-Doping-Ordnung des DJK-Spofi\'erbandes e.V. finden entsprechend Anwendung.

Der Verein setzt sich daliir ein, dass alle N,lenschen - unabhängig von tatsächlichen oder zugeschriebenen
Merkmalen rvie z.B. ethnischer Herkunft. Nationalität. Sprache, Geschlecht, Religion oder
Weltanschauung" sexueller und geschlechtlicher Orientierungldentität, Alter. einer Behinderung.
körperlichen Nlerkmalen. Bildungsstand, sozialem Status * ohne Rassismus und Diskrin,inierung leben
können. Zudem setzt er sich flir Inklusion im Sport und in der Gesellschaft ein.

§ 4 Mitgliedschaft

( I ) Der \ierein nimmt in ökumenischer Offenheit jeden als Mitglied auf, der die Ziele und Aufgaben der DJK
anerkennt.

(2) Der Verein unterscheidet in der I\4itgliedschaft:
a) Aktive Mitglieder
b) Passive Mitglieder
c) Ehrenrnitglieder
d) FörderndeMitglieder.

Der Verein ehrt seine Mitglieder gemäß einer besonderen
Ehrenordnungen im DJK Sportverband.

Ehrenordnung des Vereins und genräß derr

(3) Stirnmberechtigt sind alle Mitglieder vom vollendeten 16. Lebensjahr an. Jüngere Mitglieder können an der
Mitgliederversammlung teilnehmen.

Als Vorstandsmitglieder sind Mitglieder vom vollendeten 18. Lebens.lahr oder ab dem vollencleten 16.

Lebensjahr (mit Einwilligurrg der Erziehungsberechtigten) an wählbar.

Eine Übertragung des Stimmrechts ist nicht möglich.
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§ 5 Aufnahme, Austritt und Ausschluss

(l) Die Anmeldung zur Aufirahme in den Verein erfolgt durch schritllichen Aufirahmeantrag beirn Vorstand.

Bei minderjährigen Antragstellern ist die schriftliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters {Eltern.
Vormr,rnd) erforclerlich. Über die Aufnahrne von N4itgliedern entscheidet der Vorstand.

(2) Die Nlitgliedschaft endet außer durch Tod durch Austritt oder Ausschluss aus dem Verein.

(3) Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftiiche Erklärung eiuen Monat vor Ende des Kalenderjahres

an den Vorstand. Er wird zum Ende des Jahres wirksam.

(4) []ber den Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein entscheidet der Vorstand. Der Aussclrluss hat zu

erfolgen, wenn das Mitglied off'enkundig und fortgesetzt gegen die satzungsgemäß geforderten

M itgliedsverpfl ichtungen verstößt.

Dem Mitglied, das ausgeschlossen werden soll. ist Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. Über den

Ausscl.rluss entscheidet der Vorstand durch Beschluss, der schriftlich niederzulegen. mit Gründen zu

versehen und vom \iorsitzenden sowie einenr weiteren Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist. Der

Beschluss ist derri betroffbnen Mitglied durch Einschreibebrief zuzustellen. Gegen diesen Beschluss ist die

Berulung an die N{itgliederversammlung zulässig.

§ 6 Rechte der Mitglieder

Die Mitglieder haben das Recht:

(l) Die Wahrnehmung ihrer Interessen durch den Verein zu verlangen und die dem Verein zur Verfligurlg

stehenden Einriclrtungert irr Rahmen der Benutzerordnr.tng ztt benutzen.

(2) In.r Rahmen des Vereinszr.r'eckes an den \leranstaltungen und Wettkäntpfen teilzunehmen.

§ 7 Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder haben die Pflicht:

(l ) die Satzungen und Ordnungen der DJK anzuerkennen;

(2) am sportleben und Gemeinschaftsleben der Dil( und an der N{itgliederversammlung teilzunehnren:

(3) eine faire, kameradschaftliche Haltung zuzeigen und sich zu bemühen, die christlichen Wetle nlitzutra-Qen

(4) die Pflichten gegenüber den Verbänden des deutschen Sports zu erflillen;

(5) die festgesetzten Beiträge zu entrichten.

§ 8 DJK Sportjugend

( l) Die DJK Sportjugend ist die Kinder- und Jugendorganisation der DJK Rödles e.V.

(2) Sie vertritt alle jungen Menschen der DJK Rödles, die noch nicht2T Jahre alt sind sowie die in der Kinder-

und Jugendarbeit engagierten Ehrenamtlichen über 26 Jahre.

(3) Die DJK Sportjugend führt und verrvaltet sich selbststärrdig und entscheidet über die Planung und

Verwendung der ihr von Dritten zufließenden sowie der ihr durch den Haushalt der DJK Rödles

zugewiesenen Mittel im Rahmen del gemeinnützigkeitsrechtlichen und zuwendungsrechtlichen Vorgaben.
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Weiteres regelt die Jugendordnung, die vom Vereinsjugendtag zu beschließen ist. Sie ist nicht Bestandteil
dieser Satzung.

Die DiK Rödles e.V. erkennt die Eigenständigkeit seiner Sportjugend im Rahmen dieser Satzung an.

§ 9 Beiträge und Umlagen

( l) Zur ErliillLrng seiner Aufgaben erhebt der Verein Mitgliedsbeiträge.

(2) Zur Erfüllung besonderer Aulgaben kann der Verein die Erhebung von Umlagen beschließen. Die Höhe der

Urnlage ist auf die Höhe der Nlitgliedsbeiträge begrenä.

§ 10 Organe

Die Organe zur Leitung und Verwaltung des Vereins sind:

1. die Mitgliederversammlung,
2. der Gesamtvorstand.
3. der geschäftsführende Vorstand.

Die Zusarnmenkunft der oben genannten Organe kann sou'ohl in Präsenz als auch als Online-Versammlung
durchgeftihrt werden.

§ 11 Mitgliederversammlung

Der Verein hält die N'litglieden ersanrmlung in folgenden Formen ab:

Mitgliederversamm lung (ährlich)
Außerordentliche 1VI itglieden,ersamml ung.
Zur Mitgliederversammlung gehören der Vereinsvorstand und alle Nlitglieder.

§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung

(l ) Die Auftaben der Mitgliederversammlung sind:

a) Beratung und Beschlussfassur.rg über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung liir den Verein

einschließl ich von Satzungsänderungen :

b) Wahl und Entlastung des Gesamtvorstands und Wahl der Kassenprüfer;
c) Beschlussfassung über die Jahresrechnung des Vereins flir das abgelaufene Geschäftsjahr;
d) Festsetzung der Vereinsbeiträge und der Urnlagen.

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversanrmlung wird einberuf'en, wenn der Vorstand es mit einfacl.rer

Stimmenmehrheit beschließt oder rvenn l/3 der Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe
der Gründe beinr Vorstand beantragt.

§ 13 Gesamtvorstand

Zurn Vereinsvorstand gehören:

a) bis zu vier, jedoch mindestens zwei, gleiclrberechtigte Vorsitzende.
b) der Kassenwarl,
c) bis zu 7 Beisitzer, wobei die Gesamtzahl des Gesarrrtvorstandes auf zehn Personen begrenzt ist
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Wird von kirchticher Seite irrr Einvernehmen mit dern Gesamtvorstand ein Geistl. Beirat bestellt, so gehört dieser

dem Gesamtvorstand an. Der Geistl. Beirat erfiillt seine Aufgabe, indem er sich unl die religiöse Bildung, um die

allgemeinen erzieherischen Aufgaben und um den seelsorgerischen Dienst an den Vereinsmitgliedern bemtiht.

§ 14 Geschäftsführender Vorstand

Die Vorsitzenden sind Vorstand des Vereins im Sinne des § 26 BGB. Die Vorsitzenden sind im ..'l-Augen-
Prinzip" berechtigt. den Verein zu vettreten.

§ 15 Aufgaben des Vereinsvorstandes

Aulgabe des Vereinsvorstandes ist die Leitung und Verr,valtung des Vereins nach Maßgabe der Satzung und

Beschlüsse. der Ordnungen der Mitgliederversammlung und die allgemeine Vertretung des Vereins nach innen

und außen.

Er er.liillt seine Aufgabe grundsätzlich als geschäftsflihrender Vorstand. In Fragen von grundsätzlicher

Bedeutung fiir eine oder mehrere Abteilungen entscheidet der Volstand als Gesarrtvorstand.

§ 16 Haftung

(l) Ehrenamtlich Tätige. Organ- oder Arntsträger, deren Vergütung die in § 3 Nr.26 und § 3 Nr.26 a ESIG

vorgesehenen Höchstgrenzen im Jahr nicht übersteigt. haften flir Schäden gegenüber Mitgliedern und

gegenüber dem Verein. die sie in Erliillung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, nur für Vorsatz und

grobe Fahrlässigkeit.

(.2) Der Verein haftet gegenüber den Nlitgliedern im lnnenverhältnis rricht für leicht fahrlässig verursachte

Schäden, clie lvlitglieder bei cler Ausübung des Sporls. aus der Teilnahme bei Vereinsveranstaltungen oder

durch die Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen des Vereins erleiden, soweit solche Schäden nicht

durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind.

(3) Die persönliche Haftung von ge,,vählten Vorstandsmitgliedern ist entsprechend § 31 a BGB auf grobe Fahr'

lässigkeit und Vorsatz beschränkt

§ 17 Vergütungen für die Vereinstätigkeit

(l) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgetibt.

(2) Bei Bedarf können Vereinsärrrter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der

Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahtung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a ESIG

ausgeübt r'verden.

(3) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. (2) trifft der Gesamtvorstand. Gleiches

gilt fi.ir die Vertragsinhalte und die Verlragsbeendigung.

(4) Der Gesamtvorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten flir den Verein gegen Zahlung einer angemessenen

Vergütung oder Aulilandsentschädigung zu beauftragen. NIaßgebend ist die Haushaltslage des Vereins.

(5) Im Übrigen haben die Mitgliecler und Mitarbeiter des Vereins einen Aufuendungsersatzanspruch nach

§ 670 BGB für solche Aufuendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu

gehören insbesondere Fahrtkosten. Reisekosten. Porto, Telefon usw.

(6) Der Anspruch auf Auf,vendungsersatz kann nur imerhalb einer Frist von 6 Monaten nach seiner

Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwer.rdungen mit
Belegen und Aufstellungen, die prüffühig sein müssen, nachgewiesen werden.
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Vom Gesamtvorstand können per Beschluss im Rahn.ren der steuerrechtlichen Möglichkeiten Crenzen über
die Höhe des Aufuendungsersatzes nach § 670 BGB festgesetzt werden.

Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die vom Cesarntvorstand erlassen und geändert

wird.

§ 18 Wahl und Beschlussliihigkeit

Die Mitglieder des geschäftsfiihrenden Vorstandes werden von der Mitgliederversarnmlun-e gew'ählt. Die Wahl
oder die Berufung in ein Vorstandsarnt erfblgt für zwei Jahre, sie bleiberr bis zul Neuwahl im Amt.

Der Vorstand ist beschlussflihig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesetrd sind. Er fasst

Beschlüsse niit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen der anwesenden Vorstandstnitglieder.

§ 19 Verfahrensbestimmungen

(1) Die Mitgliederversarnrnlung ist von den Vorsitzenden unter Angabe der Tagesordn ung tmd unter
Einhaltung einer Frist von mindestens 2 Wochen einzuberufen. Die Einladung hat schriftlich durch
öffentliche Bekanntmachung im Vereinsschaukasten zu erfolgen. Anträge müssen 3 Woche im Voraus
schriftlich beinr Vorstand eingereicht werden.

(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussflihig" »enn sie ordnungsgemäß eingeladen ist.

Die Mitgliederversammlnng fasst ihre Beschlüsse. sorveit nicl.rts anderes bestimn.rt ist, mit einlächer
Stimmenmehrheit der abgegebenen gültigen Stirnmen.

(3) Wahlen sind grundsätzlich schriftlich und geheini vorzunehnren. \Vird fiir ein At.nt nur eine Person

vorgeschlagen und ist diese bereit. das Amt zu übemehmen. so kann die Wahl durch oft'ene Abstimmung
mit Handzeichen ertblgen. rvenn nicht geheirne \\iahl beantragt rvird. Abr.vesende können gewählt rverden"

sofern sie vorher ihre Bereitrvilligkeit zur Kandidatur urrd zur Annahme des Amts schriftlich erklärt haben.

(4) Die in einer N{itgliederversarnn.rlung gefassten Beschlüsse sind in einem Protokoll f-estzuhalten, das von
den Vorsitzenden zu unterzeichnen ist.

(5) Eine Satzungsänderung muss nrit einer %-Mehrheit der abgegebenen und gültigen Stimn-ren ertblgen.

§ 20 Austritt des Vereins aus dem DJK-Diözesanverband

( l) Der Austritt kann nur in einer rnit dern Tagesordnungspunkt ,,Austritt" einberufenen Mitglieder-
versanrmlung mit % Mehrheit bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der stirnmberechtigten
Mitglieder bescl'rlossen werden. Sollte bei der ersten Versanrmlung nicht die erforderliche Hälfte der

Mitglieder anrvesend sein, so ist eine zweite Versammlung schriftlich nrit gleichen Fristen einzuberufen.
die dann injedem Fall beschlussfühig ist.

(2) Die Einladung zur N,fitgliedewersammlung ist dern Diözesanverband zu übersenden.

(3) Der Austrittsbeschluss ist dem Diözesanverband mitzuteilen. Der Austritt wird rechtskräftig mit Ende des

Kalenderjahres.

(4) Inr Falle des Ausschlusses oder des Austritts des Vereins fallen Vermögenswede, die dem Verein zum
Zwecke der Sportpflege vom Sportverband, Bistum oder von der Pfan'gemeinde zur Verfügung gestellt
wurden, an den Geber zurück zur weiteren Verwendung für die Sportpflege.
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§ 21 Auflösung des Vereins

(l) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer rnit deur Tagesordnungspunkt,,Auflösung" einberufenen
Mitgliederversammlung rnit % IVehrheit bei An."r,esenheit von mindestens der Hälfte der stimmtrerechtigten
Mitglieder beschlossen werden. Sollte bei der ersten Versammlung nicht die erforderliclie Hälfte der

Mitglieder anwesend sein, so ist eine zweite Versamrnlung schriftlich mit gleichen Fristen einzubelufen,
die dann injedem Fall beschlussftihig ist.

(2) Die Einladung zur Nlitgliederversammlung ist gleichzeitig dem Diözesanverband zu übersenden. Der
AuflösungsbeschIuss ist dem Diözesan- und Bundesverband unverzüglich mitzuteilen.

(3) Bei Auflösung des Vereirrs oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke ftillt das Vermögen des Vereins an die
Gemeinde, in der der Verein seinen Sitz hat. Diese hat es unrnittelbar und ausschließlich für genreinnützige
Zll'ecke im Sinne dieser Satzung zu verwenden.

(4) l,iquidator des \,'ereins sind die Vorstände im Sinne des § 26 BCB.

§ 22 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte

Der DJK Rödles setzt flir die Verarbeitung eigener personenbezogener Daten sowie personenbezogener Daten

seiner Mitglieder, Förderer und Verlragspaftner ein lT-Systenr ein. Dabei gilt:

a) Der DJK Rödles verarbeitet als datenschutzrechtlicher Verantr.vortlicher die personenbezogenen Daten der

Verein sm itgl i eder, Förderer und Vertragspartner.

b) Der DJK Rödles verarbeitet personenbezo-{ene Daten zur Erftillung der nach dieser Satzung zulässigen

Zrvecke und Auf§aberr, beispielslveise im Rahmen der N,litglieden,errvaltung und Vereinsorganisation.

c) Der DJK Rödles rneldet dem DJK-Spornerbund e.V. und dern DJK-Diözesanverband und dem DJK-
Landesverband personenbezogene Daten (so z.B. l-amen. Ceburtsdaturn, Kontaktdaten, Lizenzen.
Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, \'ereinsfunktionen und Ehrungen) zum Zweck der Verbands- und

Vereinsorganisation. + BLSV

d) Der DJK Rödles stellt Datenschutzhinweise bei der Erhebung zur Verfligung.

Die Satzung q'urde bei der Mitgliederversammlung des Vereins am 21. M.ai 2022 angenonlmen und tritt mit
sofbrtiger Wirkung in Kraft.

Rödles, clen 21. Mai 2022

Ort, Datum 1. Vorsitzende

Röclles, den 21. Mai 2022

Ort, Datum 2. Vorsitzender Rainer F

Rödles, den 2l . h'lai 2022

Ort, Datum Kassenwart
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Rödles, den 21. ll[ai2022

Ort, Datum

Rödles, den 2l. ltlai 2022

Ort. Datum

Rödles, den 21. lY,lai 2022

Ort. Datum

c{_hüa
Schriftfthrerin Marion Baumeister

Jugendwart Patrizia Löu,

Beisitzer Daniel Baumeister

Beisitzer Felix Dienrar

k"rJh

Ort^ Daturn

Rödles, tlen 21. lllai 2022

Oft, Datum

Röclles. cten 21. Mai 2022

Or1. Daturn

.ht-

Rödles, den 21. Mai 2022

Radtes, den 2t. Mai 2022 *r Z -/
Stefan Raab

Beisitzerin Christine Baumeister
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